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ich melde rechtsverbindlich unter Anerkennung der umseitigen 
Teilnahmebedingungen die oben genannte(n) Person(en) zum  
JuraHealth Congress 2013 am 25. April 2013 an.

ich möchte über zukünftige Veranstaltungen der PWG-Seminare  
und des G & S Verlages per Newsletter informiert werden.

Dr. Anne Bunte 
Leiterin des Gesundheitsamtes der Stadt Köln.

Wolfram-Arnim Candidus 
Präsident der Deutschen Gesellschaft für Versicherte und Patienten (DGVP).

Prof. Dr. Martin Exner 
Direktor des Instituts für Hygiene und Öffentliche Gesundheit an der Universität 
Bonn. Vorsitzender der Desinfektionsmittelkommission der Deutschen Gesellschaft 
für Hygiene und Mikrobiologie (DGHM). Mitglied der Kommission  
„Krankenhaushygiene und Infektionsprävention“ am Robert Koch-Institut.

Wolfgang Frahm 
Vorsitzender Richter am Oberlandesgericht Schleswig.

Prof. Dr. Volker Großkopf 
Professor für Rechtswissenschaften an der KatHO NRW, Fachbereich Gesundheits-
wesen. Rechtsanwalt, Herausgeber der Fachzeitschrift „Rechtsdepesche für das 
Gesundheitswesen”. Initiator des JuraHealth Congresses.

Dr. Jan Helfrich 
Referent des Vorstandes der DAK-Gesundheit. Mitglied der Initiative Infektionsschutz.

Prof. Dr. Axel Kramer 
Leiter des Instituts für Hygiene und Umweltmedizin an der Ernst-Moritz-Arndt- 
Universität Greifswald. Gründungsmitglied der „Deutschen Gesellschaft für  
Krankenhaushygiene“ (DGKH). Mitglied der Kommission „Krankenhaushygiene und 
Infektionsprävention“ am Robert Koch-Institut.

Vera Lux 
Pflegedirektorin der Uniklinik Köln.

Univ.-Prof. Dr. Edgar Schömig 
Vorstandsvorsitzender und Ärztlicher Direktor der Uniklinik Köln.

Robert Schrödel 
Vorstandsvorsitzender der Pioneer Medical Devices AG, Berlin.

Wolfgang Graf von Ballestrem 
Geschäftsführender Gesellschafter von PML Projektmanagement Logistik,  
Gesellschaft für Unternehmensberatung und Projektmanagement mbH

Adresse Salierring 48, 50677 Köln
Telefon (0221) 95 15 84-0
Telefax (0221) 95 15 84-1
E-Mail rosenbauer@pwg-seminare.de

Die Referenten

Hygiene
Neues Recht – besserer Patientenschutz?
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Sie haben noch Fragen?
Unser Veranstaltungsmanagement hilft  
Ihnen gerne weiter. Ihre Ansprechpartnerin:  
Frau Diana Rosenbauer

Anfahrtsbeschreibungen und weitere Informationen unter www.jurahealth.de
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Teilnahme
Die Teilnahme am JuraHealth Congress ist kostenpflichtig. Im Preis inbegriffen sind ein 
Mittagsimbiss, Kaffee/Tee sowie Tagungsmaterialien, nicht jedoch Übernachtungs- und 
Reisekosten. Die Tagungsmaterialien beinhalten eine Sonderausgabe der juristischen 
Fachzeitschrift „Rechtsdepesche für das Gesundheitswesen“.

Teilnahmegebühren
•	 229,–	Euro	 inkl.	MwSt.	 Normalpreis
•	 189,–	Euro	 inkl.	MwSt.	 ab	der	2.	Anmeldung	pro	Einrichtungsträger
•	 189,–	Euro	 inkl.	MwSt.	 Vorzugspreis	für	Abonnenten	der	Fachzeitschrift		
   „Rechtsdepesche für das Gesundheitswesen“
•	 		139,–	Euro	 inkl.	MwSt.	 Vorzugspreis	für	Studenten

Mit	dem	Zugang	der	Rechnung	wird	die	Teilnahmegebühr	fällig.	Die	Teilnahmegebühr	
ist als Bruttopreis ausgewiesen und versteht sich inklusive der jeweils geltenden 
gesetzlichen Mehrwertsteuer (derzeit 19 %). Die Zahlung der Teilnahmegebühr erfolgt 
unter Angabe der Rechnungsnummer per Banküberweisung an die in der Rechnung 
aufgeführte Bankverbindung.

Änderungen
Der	Anbieter	behält	sich	das	Recht	vor,	bei	Verhinderung	eines	Referenten	einen	
Ersatzreferenten zu stellen. Ansprüche des Teilnehmers entstehen hieraus nicht.

Widerrufsrecht, -folgen
Der Teilnehmer kann die Bestellung zur kostenpflichtigen Teilnahme am JuraHealth 
Congress ohne Angaben von Gründen innerhalb von 14 Tagen nach Zugang der 
Auftragsbestätigung	widerrufen.	Der	Widerruf	ist	schriftlich	(z.	B.	Brief,	Telefax,	E-Mail)	
an die Adresse des Anbieters zu richten (siehe umseitig). Im Falle eines wirksamen 
Widerrufs wird eine bereits gezahlte Teilnahmegebühr zurück erstattet.

Rücktritt, Umbuchung und Übertragung
Der Anbieter ist bei Umbuchung, Übertragung oder Rücktritt von der Veranstaltungs-
teilnahme schriftlich zu informieren. Für die Fristberechnung ist der Zugang  
(Posteingangsdatum) beim Veranstalter ausschlaggebend. Vorbehaltlich eines 
Widerrufs (s. o.) wird im Falle eines Rücktritts von der Teilnahme eine Rücktrittsgebühr 
erhoben. Diese errechnet sich wie folgt:

•	 bis	zum	30.	Tag	vor	Veranstaltungsbeginn	50	%	der	Teilnahmegebühr,
•	 vom	29.	bis	7.	Tag	vor	Veranstaltungsbeginn	80	%	der	Teilnahmegebühr,
•	 ab	dem	6.	Tag	vor	Veranstaltungsbeginn	oder	bei	Nichterscheinen	100	% 
 der Teilnahmegebühr.

Der Teilnehmer kann seine Berechtigung zur Teilnahme am JuraHealth Congress ohne 
die	Entstehung	zusätzlicher	Kosten	an	einen	Dritten	übertragen.

Fortbildungspunkte
Die Anerkennung des JuraHealth Congress als Fortbildungsmaßnahme wurde bei 
verschiedenen medizinischen und pflegerischen Organisationen beantragt. 

Änderungen vorbehalten • Stand März 2013Besuchen Sie uns auch auf Facebook

9.00 Eröffnung 
 Prof. Dr. Volker Großkopf und Vera Lux

9.15 Grußwort 
 Univ.-Prof. Dr.  Edgar Schömig

9.30 Das Infektionsschutzänderungsgesetz   
 und die Hygieneverordnung NRW 
 Auswirkungen für die Praxis 
 Dr. Anne Bunte

10.00 Der Patientenschutz 
 Herausforderungen und Chancen durch die neue Gesetzeslage 
 Robert Schrödel

10.30 Pause

11.00 Hygiene: Ein Haftungsproblem für das  
 Gesundheitswesen? 
 Wolfgang Frahm

11.45 Die Gesundheitseinrichtung – eine Infektionsfalle?
 Wolfram-Arnim Candidus

12.30 Mittagspause 

13.30 Die Händehygiene 
 Eine Grundvoraussetzung für die  
 Infektionsvermeidung 
 Prof. Dr. Axel Kramer

14.15 Multiresistente Keime 
 Neue Konzepte und Lösungen 
 Prof. Dr. Martin Exner

15.00 Pause

15.30 Hygiene versus Wirtschaftlichkeit:  
 „Ratlos mit dem Krankenhausbett?“ 
 Wolfgang Graf von Ballestrem

16.15 Bedeutet Infektionsvermeidung immer Mehrkosten? 
 Gesundheitseinrichtungen und Krankenkassen können  
 gemeinsam profitieren! 
 Dr. Jan Helfrich

17.00 Verabschiedung und Ausblick 2014

17.15 Voraussichtliches Veranstaltungsende

 Moderation: Martin von Berswordt-Wallrabe

Neues Recht – besserer Patientenschutz?

Die Einhaltung der Grundregeln der Hygiene und die 
Durchführung darauf aufbauender allgemeiner und 
spezifischer Maßnahmen gehören zu den elementaren 
Bestandteilen moderner Medizin und Pflege.

Die sach- und fachgerechte Durchführung von Hygiene-
maßnahmen dient der Vermeidung von Folgeschäden 
und gehört deshalb zu einem Pflichtenheft, dessen 
Einhaltung ein Patient von einer Gesundheitseinrichtung 
und den darin tätigen Ärzten und Pflegenden regelmäßig 
erwarten kann.

Durch das neue Infektionsschutzänderungsgesetz und 
die Hygieneverordnungen der Länder sind die rechtlichen 
Bestimmungen im Bereich der Hygiene signifikant 
verschärft worden. Bedrohlich ist, dass die Gerichte im 
Zusammenhang mit Infektionsschäden Beweiserleichte-
rungen zugunsten des klagenden Patienten annehmen. 
Diese können zum Prozessverlust führen.

Aus dem Gesichtspunkt der Haftungsvermeidung sind 
Kenntnisse über die tatsächlichen aber auch die rechtlichen 
Rahmenbedingungen im Bereich der Hygiene unerlässliche 
Voraussetzung für einen adäquaten Patientenschutz.

Die erfahrenen Referenten des JuraHealth Congresses 2013 
beleuchten das Thema „Hygiene“ aus den Perspektiven 
Medizin, Pflege, Juristerei und Ökonomie, wodurch ein 
praxisnaher und nachhaltiger Informationstransfer 
sichergestellt wird.

Das Programm Das Thema Hygiene Ihre Teilnahmebedingungen
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